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Der Standort Sachsenhagen 
 

·  Zentrale Lage zwischen Hannover und Minden am südlichen Rand der Stadt 
Sachsenhagen 

·   
·  Nähe zur Region Hannover und den Städten Stadthagen und Wunstorf  und zum 

Naturpark Steinhuder Meer 
 

·  günstige Verkehrsanbindungen 
    BAB Bad Nenndorf 15 km 
    Bahnanschluss Lindhorst 6 km  
    Mittellandkanal mit Hafen 0,5 km 
    Bundesstraße 65      8 km  
    Bundesstraße 441    6 km  
    Flughafen Langenhagen 47 km 

 

 



Die Stadt Sachsenhagen 
 

 
 
Umfeld: 
 
Die Stadt Sachsenhagen ist eine der kleinsten und charmantesten Städte Niedersachsens und 
zeichnet sich durch eine Vielzahl von Aktivitäten und Einrichtungen aus. Neben einer 
wunderschönen Landschaft in der Nähe des Naturparks Steinhuder Meer, die zum Verweilen 
und Erholen einlädt wird ein reges Gemeinschaftsleben angeboten. Die Stadt Sachsenhagen 
hat einen hohen Wohn- und Freizeitwert. Der Mietwohnungs-, Haus- und Baulandmarkt liegt 
äußerst  kostengünstig. Die Grundversorgung mit Einkaufsmöglichkeiten, verschiedenen 
Dienstleistungsbetrieben und die medizinische Versorgung ist gewährleistet. Ein Kindergarten 
und eine Grundschule sind vorhanden. 
 
Daten: 
 

·  Grundzentrum mit rund 2.100 Einwohnern 
·  rund 5.000 Einwohner im näheren Einzugsbereich 
·  nächste Mittelzentren 

Stadthagen (Kreisstadt) 12 km 
Wunstorf (Region Hannover) 12 km 

·  weiterführende Schulen in Stadthagen (12 km) und  
Lindhorst (5 km) 

 
Versorgung in Kürze 

 
Kindergarten und Grundschule Evangelische und Katholische Kirche 
Ärzte, Zahnarzt, Heilpraktiker Apotheke, Krankengymnasten und Masseur 
Lebensmittelmarkt, Getränkemärkte und 
Bäckereien 

Schreibwarenhandlung mit Postagentur; 
Friseur 

Banken und Versicherungsagentur Rathaus der Samtgemeinde 
Öffentliche Bücherei Spielplätze und Jugendtreff 
Sport- und Tennishalle, Gaststätten Fitnessstudio 
Modernes Abfallentsorgungszentrum diverse andere Handwerks- und 

Dienstleistungsbetriebe 
 



Gewerbegebiet „Dühlholzkamp“ 
 

 
 

 
 
Unser Angebot – Ihr Vorteil 
 

·  29.000 m² Teilerschlossenes Gewerbegebiet zur sofortigen Bebauung 

·  flexible Grundstücksgrößen 

·  direkter Verkauf durch die Stadt Sachsenhagen 

·  Preis je m² = 10,00 Euro zzgl. Erschließungskosten 

·  geringer Gewerbesteuerhebesatz 

(zurzeit 380 %) 

·  Teilerschließung des Gewerbegebietes ist erfolgt. Die Baustraße ist mit einer 

Asphaltdecke hergestellt. 

·  Sämtliche Anschlussleitungen sind vorhanden. Die DSL-Versorgung innerhalb des 

Gebietes ist gesichert. 

·   kurzfristige Erweiterungsmöglichkeit des Gewerbegebietes in Richtung Mittellandkanal 

ist vorhanden 

·  vor Ort befindet sich das Abfallentsorgungszentrum Schaumburg 

 

 



Entwicklung des Gewerbegebietes  
„Dühlholzkamp“  

in 3 Entwicklungsstufen 
 



1. Entwicklungsstufe, Bebauungspläne 8 und 8a 
(Darstellung der planungsrechtlichen Grundlagen nach Maßgabe der rechtsverbindlichen 
Bebauungspläne Nr. 8 „Dühlholzkamp“ / Nr. 8a „Dühlholzkamp-Nord“ sowie der  
1. Änderung)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übersichtskarte:  Deutsche Grundkarten, M 1 : 10.000, (Sachsenhagen und Sachsenhagen-West) 

 

 

 



TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
der Bebauungspläne Nr. 8 „Dühlholzkamp“ / Nr. 8a „Dühlholzkamp-Nord“  
sowie der 1. Änderung 
 

§ 1: ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

1. In den Gewerbegebieten GE sind die gemäß § 8 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 BauNVO in Gewerbegebieten 
allgemein zulässigen Tankstellen und Anlagen für sportliche Zwecke, die gemäß  
§ 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO in Gewerbegebieten ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten sowie 
Betriebe und bauliche Anlagen mit alleinigen Geschossflächen für den ausschließlichen Verkauf an 
Endverbraucher nicht zulässig (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5, Abs. 6 Nr. 1 und Abs. 9 BauNVO). 

 In dem Gewerbegebiet GE1 sind nur die gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO in Gewerbegebieten 
ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten nicht zulässig. 

2. In dem Mischgebiet MI sind die gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 3 in Mischgebieten allgemein zulässigen Schank- und 
Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes sowie die gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 
3 BauNVO in Mischgebieten allgemein bzw. ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten nicht zulässig  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 1 BauNVO).  

 

§ 2:  MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 

  Die maximale Höhe der Gebäude in den Baugebieten darf 12,0 m bzw. 9,0 m nicht überschreiten (siehe 
Planzeichnung). Bezugsebene für die Höhenbemessung ist die Oberkante der zur Erschließung des 
einzelnen Grundstücks notwendigen angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche, gemessen in der Mitte der 
Straßenfront der Grundstücksgrenze (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs.2 Nr. 4 BauNVO). 

 

§ 3: ABWEICHENDE BAUWEISE 

 In den Baugebieten, für die abweichende Bauweise festgesetzt ist, sind unter Beachtung der seitlichen 
Grenzabstände nach NBauO Gebäudelängen auch über 50m zulässig. 

 

§ 4: SCHUTZMASSNAHMEN VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRK UNGEN 

1. In den Gewerbegebieten GE dürfen zum Schutz vor gewerblichen Lärmimmissionen nur Anlagen und 
Betriebe errichtet und betrieben werden, die einen gemäß VDI-Richtlinie 2714 bestimmten 
flächenbezogenen Schallleistungspegel von tagsüber 60 dB(A)/m² und nachts 45 dB(A)/m² nicht 
überschreiten. Im Einzelfall kann beim Einsatz von schallpegelmindernden Hindernissen auf dem 
Schallausbreitungsweg der flächenbezogene Schallleistungspegel erhöht werden. Hierfür ist ein 
entsprechender schalltechnischer Nachweis erforderlich. 

2. In dem Mischgebiet MI sind zum Schutz vor Verkehrsimmissionen die der Landesstrasse  
L 370 zugewandten Dachflächen, Außenwände, Außentüren und Fenster von Wohn- und Schlafräumen 
entsprechend den erhöhten Schallschutzanforderungen nach VDI-Richtlinie DIN 2719 auszuführen. 

 

§ 5  VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG 

 Die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 'Erschließungsweg' dient dem Erschließungsverkehr für 
die angrenzenden Grundstücke, dem landwirtschaftlichen Verkehr sowie dem nicht motorisierten 
Individualverkehr (Fußgänger / Radfahrer).  

 

§ 6: LÖSCHWASSERVERSORGUNG 

 Die Löschwasserversorgung der Baugebiete ist durch die Anlage eines Löschwasserteiches innerhalb des 
östlich der Erschließungsstraße gelegenen Gewerbegebietes GE sicherzustellen. In der Planzeichnung ist 
ein Teilbereich als als mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Allgemeinheit zu belastende 
Fläche festgesetzt. Die Anlage muss ein Fassungsvermögen von mindestens 300 m³ Wasserinhalt haben.  



§ 7: OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG  

1.  Das Oberflächenwasser der Straßenverkehrsflächen ist über die Regenwasserkanalisation abzuführen.  

2.  Das in den Baugebieten auf versiegelten und überdachten Grundflächen anfallende Niederschlagswasser ist 
in die mit 'Grünland A' bezeichnete Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft abzuleiten und hier zurückzuhalten. Es darf nur verzögert in den Vorfluter 'Ziegenbach' 
abgeleitet werden. Dabei ist der Abfluss auf das natürliche Maß zu begrenzen: Der Wert von 72,4 l/s darf 
nicht überschritten werden.  

3.  Die mit 'Grünland A' bezeichnete Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft ist durch Geländemodellierungen so zu gestalten, daß ein Rückstauvolumen von 
mind. 1.900 m³ entsteht. Bei der Geländemodellierung sind flache Böschungen auszubilden (mind. 1 : 10), 
und die Rückstautiefe darf 0,40 m nicht  
überschreiten. Die Erdarbeiten dürfen aus naturschutzfachlichen Gründen nicht in den Monaten März bis 
August ausgeführt werden. 

 

§ 8: BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN UND FÜR DIE ERHALT UNG VON  
BÄUMEN UND STRÄUCHERN 

 In der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung 'Friedhof' sind die vorhandenen Laubbäume zu 
erhalten. Dies gilt für Gehölze mit einem Stammumfang von mehr als 0,50 m, gemessen 1,0 m über 
Geländeoberfläche. Bei Abgang dieser Gehölze ist an etwa der gleichen Stelle ein Baum der gleichen Art mit 
einem Stammumfang der Sortierung 10/12 nachzupflanzen. 

 

§ 9: NATURSCHUTZRECHTLICHE AUSGLEICHSMASSNAHMEN  

Folgende Maßnahmen zur Anpflanzung bzw. Erhaltung von Bäumen und Sträuchern bzw. zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft werden gemäß § 9 Abs. 1  
Nr. 20 bzw. Nr. 25a BauGB i.V.m. § 1a BauGB als Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt und wie folgt zugeordnet:  

I. In den öffentlichen Flächen  

1. In der Straßenverkehrsfläche sind großkronige Laubbäume - z.B. Bergahorn (Acer pseudoplatanus), 
Spitzahorn (Acer platanoides), Stieleiche (Quercus robur) oder Winterlinde (Tilia cordata) - zu pflanzen, 
zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Bäume sind im Abschnitt A der Planstraße in einem 
Abstand von maximal 25 m, im Abschnitt B als einseitige Baumreihe auf der Süd- bzw. Westseite der 
Fahrbahn im Abstand von maximal 10 m zu pflanzen. Als Pflanzqualität sind als Hochstämme mit 
Stammumfang der Sortierung 14/16 zu verwenden.  

2. Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung 'Grünstreifen' ist als vegetationsbedeckte Fläche mit 
einer Bepflanzung aus mindestens 10 großkronigen Laubbäumen der unter Nr. 1 genannten Arten und 
Qualitäten herzurichten und dauerhaft zu unterhalten.  

3. In der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung 'Wegebegleitender Graben' sind die 
vorhandenen Gehölze zu erhalten. Ergänzend sind Anpflanzungen von Schwarzerlen (Alnus glutinosa) in 
Gruppen zu dreien und im Abstand von maximal 25 m vorzunehmen. Als Pflanzqualität sind als 
Hochstämme mit einem Stammumfang der Sortierung 8/10 zu verwenden.  

 Der Graben und die Anpflanzungen dürfen zum Zwecke der Erschließung der östlich anliegenden 
Grundstücke an maximal 2 Stellen in einer Breite von je maximal 10 m  
überquert bzw. unterbrochen werden.  

4. Die unter Nr. 1 bis 3 genannten Anpflanzungen in den öffentlichen Flächen sind im Zuge der 
Erschließungsbaumaßnahmen, spätestens in der darauf folgenden Pflanzperiode durchzuführen.  
 



 

II.  In den Baugebieten 

1. Auf den Baugrundstücken ist außerhalb der festgesetzten Pflanzstreifen je 300 m² Grundfläche 
mindestens ein großkroniger Laubbaum anzupflanzen, zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. Für 
Baumarten gelten die Maßgaben aus Ziff. I Nr. 1; als Pflanzqualität sind als Hochstämme mit einem 
Stammumfang der Sortierung 10/12 zu verwenden.  

2. Je angefangene 4 Stellplätze ist darüber hinaus auf den Stellplatzflächen mindestens ein großkroniger 
Laubbaum der unter Ziff. I Nr. 1 genannten Arten und Qualitäten anzupflanzen, zu erhalten und bei 
Abgang zu ersetzen. Zur ausreichenden Versorgung des Wurzelraumes muß die von Befestigungen 
freizuhaltende Fläche pro Baum mindestens 10 m² betragen. 

3.  Zur Verbesserung des Kleinklimas sind 20 % der Fassadenflächen mit Kletter-, Rank- oder 
Schlingpflanzen zu begrünen, z.B. Efeu (Hedera helix), Jungfernrebe (Parthenocissus tricuspidata), 
Kletterhortensie (Hydrangea petiolaris), Knöterich (Polygonum aubertii)*, Waldrebe (Clematis montana)*, 
Wilder Wein (Parthenocissus quinquefolia); Pflanzqualität: Containerpflanzen oder gestäbte Pflanzen, 5 - 
7 Triebe, Pflanzabstand  
2 m. Für die mit * gekennzeichneten Pflanzenarten sind Kletterhilfen vorzusehen.  

4. In den festgesetzten Pflanzstreifen sind Gehölzpflanzungen aus Bäumen und Sträuchern anzulegen, zu 
unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. Dabei sind standortgerechte und heimische Gehölze zu 
verwenden, z.B. 

 Bäume: Die unter Ziff. I Nr. 1 genannten Arten sowie Birke (Betula pendula), Esche (Fraxinus excelsior), 
Hainbuche (Carpinus betulus) und Vogelkirsche (Prunus avium); Pflanzqualität: siehe Ziff. I Nr. 1; 

 Sträucher: Feldahorn (Acer campestre), Johannisbeere (Ribes alpinum), Hasel (Corylus avellana), 
Holunder (Sambucus nigra), Holzapfel (Malus silvestris), Hundsrose (Rosa canina), Pfaffenhut 
(Euonymus europaeus), Salweide (Salix caprea), Schlehe (Prunus spinosa), Schneeball (Viburnum 
opulus), Weißdorn (Crataegus monogyna); Pflanzqualität: 2 x verpflanzte Sträucher oder Heister der 
Sortierung 80/100 cm.  

 Der Reihenabstand beträgt 1,5 m. Die Bäume sind in der Kernzone (= mittlere Reihe) im Pflanzabstand 
von 5 m zu pflanzen, die Sträucher in der Saum- und Mantelzone im Pflanzabstand von 1,5 m. 

5.  Entlang der seitlichen Grundstücksgrenzen zwischen den Baugrundstücken ist auf jeder 
Grundstücksseite ein Streifen von mindestens 3,00 m nach den Maßgaben von Nr. 4 zu bepflanzen und 
dauerhaft zu unterhalten. 

6. Die unter Nr. 1 bis 5 genannten Anpflanzungen in den Baugebieten sind bei Neubauvorhaben von den 
Bauherren im Zusammenhang mit der Errichtung des Hauptgebäudes durchzuführen und müssen 
spätestens mit Beginn des Bauvorhabens bzw. in der darauf folgenden Pflanzperiode erfolgen. Bei der 
Erweiterung, Änderung oder Nutzungsänderung vorhandener Gebäude und Anlagen findet Ziff. II Nr. 1 
Anwendung mit der Maßgabe, die o.g. Baumpflanzung je angefangene 240 m² neu überbauter oder neu 
versiegelter Fläche durchzuführen; die Nr. 2 und 3 gelten wie oben; die Nr. 4 und 5 entfallen.  

 

III.   In den Ausgleichsflächen: 

1. Der als 'Grünland A' festgesetzte Bereich ist als wechselfeuchtes Extensiv-Grünland herzurichten, zu 
unterhalten und zu entwickeln (siehe auch § 7 Nr. 3). Hier sind standortheimische Wiesengräser und 
Kräuter einzusäen. Die Fläche ist höchstens zweimal jährlich zu mähen, der 1. Schnitt nicht vor 15. Juni. 
Das Mähgut ist jeweils zu entfernen. Alternativ bzw. ergänzend zur Mahd kann die Fläche auch beweidet 
werden, Besatz max. 1,5 Großvieheinheiten / ha. Die Düngergabe darf 50 kg / ha im Jahr nicht 
überschreiten. Die Anpflanzung von Gehölzen ist nicht zulässig. Die genannten Maßnahmen zur 
Herrichtung des Extensiv-Grünlandes sind spätestens bis zum Abschluß der 
Erschließungsbaumaßnahmen durchzuführen.  

2. Das vorhandene Grünland in dem als 'Grünland B' festgesetzten Bereich ist nach den Maßgaben von Ziff. 
1 als extensives Grünland dauerhaft zu sichern, zu pflegen und zu entwickeln. (Die Regelung bezieht sich auf 

eine im Bebauungsplan festgesetzte externe Ausgleichsmaßnahme innerhalb einer unweit südlich des Plangebietes am 

Mittellandkanal gelegenen Fläche (Flurstücke 149/2 und 149/3, Flur 16). 



 

IV.  Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen 

 Die in § 9 Ziff. I bis III genannten Maßnahmen werden den zu erwartenden und nicht ausgleichbaren 
Eingriffen i.S.d. § 7 NNatSchG in den Baugebieten und in den öffentlichen Straßenverkehrsflächen 
pauschal zugeordnet.  

 

HINWEISE 

1. Für diesen Bebauungsplan gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBl. I, S. 132), zuletzt geändert durch das 
Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22.04.1993  
(BGBl. II, S. 466). 

2. Für das im Bebauungsplan nachrichtlich übernommene gesetzliche Überschwemmungsgebiet der 
Sachsenhäger Aue gelten die einschlägigen wasserrechtlichen Regelungen. 

3. Die in der Planzeichnung vermerkten Sichtdreiecke sind auf der Grundlage straßenrechtlicher Regelungen 
oberhalb von 0,80 m Höhe über Fahrbahnoberkante ständig von jeglicher Art sichtversperrender bzw. 
sichtbehindernder Nutzung freizuhalten. 

 

 

 

 

 



Infrasturkturdaten Samtgemeinde Sachsenhagen 
 

Bevölkerung  
Bevölkerung² 
Stand: 31.12.2006  Gesamt  Weiblich  Männlich  

  
Einwohner:  9.756     4.912  (50,3 %)      4.844  (49,7 %)  

  
 
Altersstruktur: 

 
        

 

Bevölkerungsdicht
e² 
Stand: 31.12.2006 

Einwohner/km²:  156,2 

  
 

   

Infrastruktur  
Bildungseinrichtun
gen² 

Grundschulen:  2 
Gymnasien:  5 (Landkreis Schaumburg)  
Förderschulen:  5 (Landkreis Schaumburg)  
Berufsbildende Schulen:  8 (Landkreis Schaumburg)  

  
 

   

Wirtschaft  
Wirtschaftskraft² 

 
 € je Einwohner 

(Landkreis 
Schaumburg) 

    im Bundesvergleich 
(Bund=100 %)  

  
Bruttoinlandsprodukt 2005:  17.862 66 % 
Kaufkraftniveau 2002:  16.600 - 

  
   

 € je Erwerbstätigem 
(Landkreis 

Schaumburg) 

    im Bundesvergleich 
(Bund=100 %)  

   
Bruttowertschöpfung 2005  
   - Produzierendes Gewerbe: 49.450 84 %  
   - Dienstleistungsbereiche: 44.610 88 %  

   

    

 € je Einwohner 
(Samtgemeinde 
Sachsenhagen) 

    im Landesvergleich 
 (Land=100 %)   

    
Gewerbesteuereinnahmen (netto) 2006:  47,87 16,79 %   
Gemeindeanteil an Einkommensteuer 2006: 238,29 108,88 %   

    



     
 

Beschäftigung²  
Stand: 30.06.2007 

 Gesa
mt  

Weiblic
h  

Männli
ch   

  
Beschäftigte:  1.02

3 
469  (45,8 %)  554  (54,2 %)  

Veränderung zum 
Vorjahr: 

+47  (+4,8 %)   

Beschäftigtenquote: 53,4  % 

  
 
Beschäftigte nach 
Wirtschaftsabschnitte
n:  

 
       

Einpendler Auspendler Saldo  

  
Pendler: 796 2.898 -2.102  

  
        

 

Arbeitslosigkeit³ 

 

 
 

 

 

  
 

  

 

 

 

Quellen: ¹ KomSIS - Kommunales Standort-Informations-System Niedersachsen (Stand: 8.3.2004)  
² NLS  - Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Statistisches Landesamt Bremen  (Stand: wie angegeben) 
³ Bundesagentur für Arbeit  (Stand: wie angegeben)  

 

 

 



Impressionen aus Sachsenhagen 
 

 
 

Vielen Dank für Ihr Interesse und bis bald 
in Sachsenhagen  

 


